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GZ: 5 4 31 / 5 -1 / 8 6 
Bei Beantwortung bitte angeben. 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1011 Wie n 

~l IsN - Q511 /HE 

BUNDESMINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFf UND FORSCHUNG 

1014 Wien 
Minoritenplatz 5 
Postfach 104 
Tel. (0222) 6620 DW: 4458 

Sachbearbeiter: D r • H 0 r n i g 

Datum: 7. JULI 1986 

In der Anlage werden 25 Exemplare der Stellungnahme des Bundes

ministeriums för Wissenschaft und Forschung zu dem vom Bundes

ministerium för Handel, Gewerbe und Industrie ausgesandten Ent

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbeordnung 1913 geän

dert wird (Gewerbeordnungs-Novelle 1986) zur Kenntnisnahme öber

mittelt. 

Beilagen 

Wien, 3. Juli 1986 

FÖr den Bundesminister: 

Dr. FRÖHAUF 
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GZ: 5 4 31 / 5 -1 / 8 6 
Bei Beantwortung bitte angeben. 

An das 
Bundesministerium för 
Handel, Gewerbe und Industrie 

Stubenring 1 
1011 Wie n 

BUNDESMINISTERIUM FüR 
WISSENSCHAFf UND FORSCHUNG 

1014 Wien 
Minoritcnplatz 5 
Postfach 104· 
Tel. (0222) 6620 DW; 4458 

Sachbearbeiter: D r • H 0 r n i g 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbe
ordnung 1913 geändert wird (Gewerbeordnungs-Novelle 
1986) ; 
Stellungnahme 

Zu dem mit do. GZ 32.831/2-111/1/86 vom 4. April 1986 öbermit

telten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbeordnung 

1913 geändert wird (Gewerbeordnungs-Novelle 1986), nimmt das 

Bundesministerium för Wissenschaft und Forschung wie folgt 

Stellung: 

1) Zu Punkt 3.10 des Allgemeinen Teils der Erläuterungen: 

Die do. Anregung den Dolmetscher- und Obersetzerberuf als 

freien Beruf auch vom Gewerberecht mit der Konsequenz anzu

erkennen, daß die Ausöbung dieser Tätigkeit expressis verbis 

vom Anwendungsbereich der Gewerbeordnung 1913 ausgenommen 

wird, wenn es sich um die selbständige und höchstpersönliche 

Ausöbung des Obersetzer- bzw. Dolmetscherberufes auf der Ba

sis einer entsprechenden akademischen Ausbildung handelt, 

wird wärmstens begrÖßt. Das Bundesministerium för Wissen

schaft und Forschung ersucht daher, diesen Vorschlag zu rea

lisieren. 
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2) § 102a: 

Gegen die Aufnahme einer derartigen Bestimmung, die den Zahn

technikern bestimmte Arbeiten im zahnärztlich sanierten Mund 

von Menschen ermöglichen soll, bestehen ho. deshalb Bedenken, 

da die Novelle zum Dentistengesetz, BGBI.Nr~ 139/1955, die 

Dentisten als Zahnbehandler und unmittelbar im Mund des Men

schen arbeitende Berufsgruppe als auslaufend normiert und 

fixiert hat, sowie daß alle Zahnbehandlungen am Menschen aus 

gesundheitspolitischen Grönden ausschließlich durch Zahnärzte 

zu erfolgen hat. Eine Bestimmung im Rahmen der Gewerbeord

nung, die derartige Tätigkeiten den Zahntechnikern, die ge

genöber den seinerzeitigen Dentisten eine viel geringere Aus

bildung haben, ermöglichen wörde, wäre gesundheitspolitisch 

unverantwortlich und wörde jenen Tendenzen zuwiderlaufen, die 

zu einer Abschaffung der Berufsgruppe der Dentisten geföhrt 

hat. Außerdem gibt es schon jetzt eine ausreichende Zahl von 

Zahnärzten und es wird in naher Zukunft noch wesentlich mehr 

Absolventen der zahnärztlichen Ausbildung geben, sodaß durch 

eine solche Bestimmung wie den vorgesehenen § 102a deren Be

rufsmöglichkeiten gefährdet sein könnten. 

Wien, 3. Juli 1986 

För den Bundesminister: 

Dr. FRÖHAUF 
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